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Regeste

Steuerrecht, Art. 180 Abs. 1 StG (sGS 811.1). Bei einem Nachsendeauftrag sind die an der
angegebenen Adresse wohnenden Personen als zur Entgegennahme einer Postsendung
berechtigt anzusehen. Die Feststellungsverfügung gilt deshalb am Tag der Entgegennahme
durch den Vater als zugestellt, und die Einsprache erweist sich als verspätet
(Verwaltungsgericht, B 2011/100).
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